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§ 783 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Wird die Versicherung von einem Bevollmächtigten, einem Geschäftsführer ohne Auftrag oder einem sonstigen

Vertreter des Versicherten in dessen Namen geschlossen, so ist im Sinne dieses Gesetzbuchs weder der Vertreter

Versicherungsnehmer noch die Versicherung selbst eine Versicherung für fremde Rechnung.

2. (2)Im Zweifel wird angenommen, daß selbst die auf das Interesse eines benannten Dritten sich beziehende

Versicherung eine Versicherung für fremde Rechnung sei.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999
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